
Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Stand: Mai 2012 
  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
− Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
− Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

− Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

− Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
Windpark Straubenhardt, 12 WEA, Gesamthöhe jeweils ca. 200 m. 
 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

− LBP 
− UVS 
− Avifaunistischen Gutachten 
− Fledermauskundliches Gutachten 

 
 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Zwergfledermaus 
 

Pipistrellus pipistrellus 
 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 
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3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 
 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Zwergfledermäuse sind typische Spaltenbewohner an Gebäuden. Ihre Quartiere befinden sich hinter Schie-
fer- und Eternitverkleidungen, Verschalungen, Zwischendächern, Hohlblockmauern und sonstigen kleinen 
Spalten an der Außenseite von Gebäuden. Die Wochenstubenkolonien wechseln regelmäßig ihr Quartier. 
Durchschnittlich alle 11-12 Tage beziehen die Tiere eine andere Spalte, wodurch ein Quartierverbund ent-
steht, der aus wechselnden Zusammensetzungen von Individuen besteht. Als Jagdgebiete der Zwergfleder-
maus werden häufig Waldränder, Hecken und andere Grenzstrukturen beschrieben, aber auch an und über 
Gewässern ist die Art regelmäßig anzutreffen. Die Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von etwa 2 km 
um das Quartier. Die Zwergfledermaus ernährt sich vorwiegend von kleinen Insekten wie Mücken oder Klein-
schmetterlingen (Barlow 1997).  
Im Winter suchen Zwergfledermäuse unterirdische Höhlen, Keller oder Stollen zum Überwintern auf. Wie im 
Sommer hängen sie dort nicht frei, sondern kriechen in enge Spalten. Anscheinend regelmäßig gibt es in ei-
ner Region ein zentrales Massenwinterquartier, das im Spätsommer von Tausenden von Individuen erkundet 
wird und von einem Teil als Winterquartier genutzt wird. Die schwärmenden bzw. überwinternden Zwergfle-
dermäuse kommen aus den Sommerquartieren, die in einem Radius von bis zu 40 km um das Winterquartier 
liegen. Insgesamt gilt die Zwergfledermaus als ortstreu.  
Die Zwergfledermaus ist eine hinsichtlich des Betriebs von Windkraftanlagen empfindliche Art, die in 
Deutschland zu den häufigsten Kollisionsopfern in der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte 
im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg zählt.       
 

 3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Zwergfledermäuse kamen überall im Untersuchungsgebiet vor. Als mit Abstand häufigste Art 
und bei einer im landschaftsräumlichen Vergleich mittleren Aktivitätsdichte (16,5 K/h) lagen 
Schwerpunkte der Zwergfledermausaktivität bei den Transektbegehungen mit sehr hoher 
Aktivitätsdichte östlich des Gebietes in der Ortschaft Dennach auf dem Transekt T16 und mit 
hoher Aktivitätsdichte im Westen bzw. westlich des Untersuchungsgebietes im FFH-Gebiet 
„Albtal mit Seitentälern“ auf den Transekten T4 und T5 (Karte 2A). Die bioakustische 
Dauererfassung zeigte einen Aktivitätsschwerpunkt im Südosten des Untersuchungsgebietes 
im Bereich vom Heuberg. 
Die phänologische Auswertung der Ergebnisse ergab eine ganzjährige Präsenz der Art mit 
Aktivitätsschwerpunkt zur Wochenstubenzeit in den Sommermonaten Juni bis August. Die 
höchste Nachweisdichte ergab sich für den Juni. Quartiervorkommen im Wald 
(Männchenquartiere) und Vorkommen von Wochenstubenquartieren in den umliegenden 
Ortschaften, worauf der Fang eines laktierenden Weibchens hinweist, sind folglich anzunehmen. 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Als mit Abstand häufigste Art und bei einer im landschaftsräumlichen Vergleich mittleren Aktivitätsdichte 
(16,5 K/h) lagen Schwerpunkte der Zwergfledermausaktivität bei den Transektbegehungen mit sehr hoher 
Aktivitätsdichte östlich des Gebietes in der Ortschaft Dennach auf dem Transekt T16 und mit hoher Aktivi-
tätsdichte im Westen bzw. westlich des Untersuchungsgebietes im FFH-Gebiet „Albtal mit Seitentälern“ auf 
den Transekten T4 und T5 (Karte 2A). Die bioakustische 
Dauererfassung zeigte einen Aktivitätsschwerpunkt im Südosten des Untersuchungsgebietes 
im Bereich vom Heuberg. 
Die phänologische Auswertung der Ergebnisse ergab eine ganzjährige Präsenz der Art mit 
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Aktivitätsschwerpunkt zur Wochenstubenzeit in den Sommermonaten Juni bis August. Die 
höchste Nachweisdichte ergab sich für den Juni.  

 

3.4  Kartografische Darstellung 

Siehe Gutachten Karte 2A. 

 

  

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 
4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 

Es wurde im Rahmen der Untersuchungen kein Quartier von Zwergfledermäusen belegt. Das nächstge-
legene bekannte Quartier einer Zwergfledermauskolonie befindet sich im oberen Eyachtal südlich des 
Untersuchungsgebietes (A. Nagel, mündl. Mitt.). Grundsätzlich können aber alle nachgewiesenen Fle-
dermausarten Quartiere in Baumhöhlen beziehen und durch Rodungsmaßnahmen entsprechender 
Quartierbäume betroffen sein. Mit Ausnahme der Arten Graues Langohr, Bartfledermaus, Weibchen 
vom Mausohr, Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus sind hiervon im Wesentlichen jedoch die 
überwiegend waldgebundenen Arten betroffen (z.B. Bechsteinfledermaus und Mopsfledermaus).      

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

  
Es wurde im Rahmen der Untersuchungen kein Quartier von Zwergfledermäusen be-
legt.      

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
  

Es wurde im Rahmen der Untersuchungen kein Quartier von Zwergfledermäusen belegt. 
      

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Die Unterlagen werden derzeit im Verfahren nach BImSchG geprüft. 
 

f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  

Die Rodungsbereiche an den geplanten WEA sind im Verhältnis zum umgebenden 
Forstbestand mit insgesamt gutem Quartierpotenzial sehr klein 
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g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Grundsätzlich können alle nachgewiesenen Fledermausarten Quartiere in Baumhöhlen beziehen und 
durch Rodungsmaßnahmen entsprechender Quartierbäume betroffen sein. Mit Ausnahme der Arten 
Graues Langohr, Bartfledermaus, Weibchen vom Mausohr, Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus 
sind hiervon im Wesentlichen jedoch die überwiegend waldgebundenen Arten betroffen (z.B. Bechstein-
fledermaus und Mopsfledermaus). 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Vergleichbar mit anderen WEA-Standorten besteht in diesem Gebiet bzw. an den hier geplanten Anla-
gen ein saisonal signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko für Zwergfledermäuse. Ein Auftreten von Schlagop-
fern ist daher nicht auszuschließen.  
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Quartiere: Um das Tötungsrisiko für alle Arten möglichst gering zu halten ist es einerseits erforderlich 
sämtliche Abholzungen und Rodungen an entsprechende Bauzeitfenster zu binden. I.d.R. liegt diese 
Phase im Winterhalbjahr zwischen Ende November und Anfang März. Darüber hinaus ist insbesondere 
bei der Bechsteinfledermaus der Zeitraum zwischen Mitte September und Ende Oktober geeignet. An-
dererseits müssen alle potenziellen Quartierbäume unmittelbar vor der Abholzung auf Fledermausbe-
satz hin kontrolliert werden. Bei Feststellung von Fledermausbesatz sind im Einzelfall zu definierende 
Maßnahmen möglich um eine Realisierung der Bauflächen zu ermöglichen. 
Tötungsrisiko: Als notwendige Maßnahme eignen sich saisonale Restriktionen (Betriebseinschränkun-
gen) unter definierten Witterungsparametern (Tab. 32 im Fachgutachten).  
      
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: Fachgutachten zum Konfliktpotenzial 
Fledermäuse und Windenergie am geplanten WEA-Standort Straubenhardt (Enzkreis), 
Büro für Faunistik und Landschaftsökologie, Bingen am Rhein, 27.05.2014. 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  
Es können nach bisherigem wissenschaftlichem Erkenntnisstand keine konkreten Studien oder sonstige ge-
sicherten Belege genannt werden, die zu einem Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG führen 
würden. Zusätzlich sind keine Quartiere im Untersuchungsgebiet belegt worden, die durch die Errichtung 
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oder den Betrieb der Anlagen gestört würden. Es sind für das Untersuchungsgebiet demnach keine klar 
konkretisierbaren Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu nennen. 
 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: Fachgutachten zum Konfliktpotenzial 
Fledermäuse und Windenergie am geplanten WEA-Standort Straubenhardt (Enzkreis), 
Büro für Faunistik und Landschaftsökologie, Bingen am Rhein, 27.05.2014. 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.4 Entnahme von wildlebenden Pflanzen oder ihren Entwicklungsformen,  
 Beschädigung oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 
 

a) Werden wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre Standorte beschädigt  
oder zerstört?  ja   nein 

  
b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 

       
c)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118) 

      
d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
 Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 

 
e) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
  (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 

 
f) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

 
  

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG wird erfüllt:   
 

 ja  
 

 nein 

  
 4.5 Kartografische Darstellung  

Siehe Gutachten Karte 2A. 

6  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
 erfolgen. 
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5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  
Ziffern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 
 

 
5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt       
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher  
sozialer oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:      . 
 

  
 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
      
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen       dargestellt. 
 

  
 

5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 
Satz 2 BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 
(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ein-
ordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-
gebiet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen:      ) 
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b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 
(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 
(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

                  

 

  
 

c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung:       
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
− Art und Umfang der Maßnahmen, 
− der Wirkungsweise im Populationskontext,  
− Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
− der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
− der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
− der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen er-
halten werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
− Art und Umfang der Maßnahmen, 
− der Wirkungsweise im Populationskontext,  
− Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
− der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
− der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
− der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 


